Sehr geehrte KollegInnen,

In einem Bescheid des BM f Wissenschaft und Forschung vom  14. Februar 08 wird festgehalten, dass 

" Der  Freizeitausgleich (für die ersten 160 Journaldienststunden erlassmäßig als "Zusatzurlaub" bezeichnet) 

stellt eine der Vergütungsformen der nach § 17a GehG gebührenden Journaldienstzulage  dar. Eine Verpflichtung des Beamten 

den Verbrauch eines Freizeitausgleiches zu beantragen und die Konsequenz des ersatzlosen Verfalls desselben wegen Verabsäumung

der Beantragung, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen."

Hintergrund dieses Bescheides war eine vom Koll. Harald Gabriel im Februar 2006 eingebrachter Antrag auf Auszahlung des FZA. 

Dieser wurde mit Rechtshilfe der GÖD vom Verwaltungsgerichtshof über das BM an die MUW rückverwiesen, weil sich der vom Amt der MUW

"..festgestellte Sachverhalt in seinen wesentlichen Elementen als nicht schlüssig nachvollziehbar und damit schwerwiegend mangelhaft" 

erwiesen hat.

Auch wenn das Rektorat formal bis Ende August Zeit hat diesen Bescheid umzusetzen, sollte Ihnen diese Information dazu dienen,

darauf zu achten, dass Ihnen nicht gegen Ihren Willen  Freizeitausgleich abgebucht wird 
oder bei einem Austritt aus dem Dienst nicht bezahlt wird.

Wenn Sie den Bescheid zur Gänze nachlesen  möchten:
http://www.meduniwien.ac.at/br-wp/betriebsvereinabrungen.htm
mit freundlichen Grüssen
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